
EV.-LUTH. LANDESKIRCHE HANNOVERS  
DAS LANDESKIRCHENAMT  

 
 

 
 
 
 

Rundverfügung G22/1983  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Die Landschaftliche Brandkasse Hannover hat hierüber ein Merkblatt erarbeitet, von dem wir anliegend ein 
Exemplar übersenden. Wir bitten, die infrage kommenden Geräte zu kennzeichnen und den Küstern oder 
den anderen Mitarbeitern, die diese Arbeiten an den technischen Geräten ausführen werden, das Merkblatt 
auszuhändigen.  

 
Bei Bedarf können weitere Merkblätter von uns angefordert werden.  

 
 
In Vertretung:  

 
gez. D. Meyer  

 
 
 
Anlage  
(ist nicht beigefügt)  

3000 Hannover 1, den 21. September 1983 
Rote Reihe 6 
Anschrift: Landeskirche Hannover, Postfach 3726 u. 3727 
Durchwahl-Fernruf: (0511) 1241-363 
oder Zentrale (0511) 1241-1 
Telegrammanschrift: Landeskirchenamt Hannover 
Konten der Landeskirchenkasse Hannover 
Postscheckamt Hannover Nr. 10100-305 (BLZ 250 100 30) 
Landesbank Hannover Nr. 35 913 (BLZ 250 500 00) 
Ev. Kreditgenossenschaft Hannover Nr. 6 009 (BLZ 250 607 01) 
4600 III 13 R. 402 
(Bei Beantwortung bitte angeben) 

I. Selbstbeteili gung b ei Sachschäden in der Haftpflichtversicherung 
II. Kennzeichnung technischer Geräte 

I. Der weiterhin ungünstige Schadensverlauf des Unfall-, Haftpflicht- und Gewässerschadenhaftpflicht-
Sammelversicherungsvertrages 3012700/2068000 (Kirchl. Amtsbl. 1981 S. 87; RS 93-1) hat es leider 
erforderlich gemacht, daß die in der Haftpflichtversicherung vereinbarte Selbstbeteiligung bei 
Sachschäden (Integral-Franchise) von 50,-- DM auf 100,-- DM angehoben werden mußte. 
Sachschäden bis 100,-- DM werden daher nicht mehr ersetzt. Sachschäden über 100,-- DM werden 
dagegen ohne Abzug reguliert. 

II. Aus den Schadensmeldungen bei Einbruchdiebstählen wird deutlich, daß die Einbrecher es neben 
Bargeld auch auf technische, insbesondere elektronische Geräte abgesehen haben. 

 Durch auffällige Kennzeichnung können Diebstähle elektronischer Geräte (z.B. Radios, Plattenspieler, 
Filmvorführungsgeräte, Rechen- und Schreibmaschinen, Lautsprecherboxen) eingedämmt werden. 
Wesentlich ist dabei, daß die Markierung nicht ohne sichtbare Beschädigung zu entfernen ist. 
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